
Fallmanagement: Vorgehen im Verdachtsfall

gegenüber MitarbeiterInnen von Styria vitalis*

Es gibt einen Verdacht, dass eine MitarberterIn einem Kind gegenüber 

grenzverletzend war/den Kinderschutz verletzt hat

Verdachtsmomente werden überprüft

MitarbeiterIn wird Kontakt mit Kindern untersagt, Innendienst 

Gefahr 

in Verzug

Verdacht 

konkretisiert sich

Verdacht 

bleibt vage

Verdacht konkretisiert sich 

zu einem späteren Zeitpunkt

Gefährdungs-

meldung

KJH/ Polizei

Interventions-

planung

kein 

aufrechter 

Verdacht

Mit Institution/Paten/Eltern in 

Kontakt bleiben, dokumentieren

Gefährdungsmeldung KJH

Anzeige Polizei

Information der Betroffenen

Bei Bedarf Beratung 

mit Fachstelle 

• Kinderschutzzentrum

• Arbeitsrechtliche Beratung 

Intervision/Austausch

• Kinderschutzbeauftragte

• Bereichsleitung 

• Geschäftsführung

• schriftliche Dokumentation

1.

2.

3.

5.

4.

Beratung mit Fachstelle 

über Maßnahmen 

• Kinderschutzzentrum

• Kinder- und 

Jugendanwaltschaft

• Ggf. Kinder- und 

Jugend-hilfe als 

anonymisierter Fall

*In Anlehnung an Fallmanagement Broschüre Kein sicherer Ort und Umgang mit Grenzverletzendem 

Verhalten laut Bündner Standard

Gespräch durch Leitung und ggf. 

Kinderschutzbeauftragte mit:

1. MitarbeiterIn

2. FallbringerIn (Paten, 

Pädagogin, Elternteil) 
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